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Umsetzung der 

Nachhaltigkeits-Verordnungen 

im Agrarhandel

Peter Jürgens

REDcert GmbH

Getreidehandelstag Burg Warberg

15./16. Juni 2010

Was heißt REDcert ?

Renewable Energy Directive certification

Die Richtlinie Nr. 2009/28 EC “Erneuerbare Energien”

bildet den europäischen Rechtsrahmen.

In deutsches Recht umgesetzt mit Hilfe der 

 Bio-Krafstoff-Nachhaltigkeits-Verordnung

 BiomasseStrom-Nachhaltigkeits-Verordnung
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 Wettbewerbsgedanke

 Eigenverantwortung 

 Zukunftsgestaltung

 Einstieg in die Nachhaltigkeits-Zertifizierung, die 

perspektivisch alle Arten und Verwertungsmöglichkeiten 

von Biomasse umfassen wird

 Rechtzeitig die Weichen im Interesse der beteiligten 

Unternehmen stellen

 Synergieeffekte (Systeme und Institutionen)

Warum ein wirtschafts-

getragenes System?

 schafft keinen eigenen Standard, sondern 

setzt die gesetzlichen Vorgaben im Verhältnis 1:1 um,

 ist auf die Strukturen der betroffenen Unternehmen exakt 

zugeschnitten – soweit dies der Rechtsrahmen zuläßt, 

 soll dadurch eine hohe Akzeptanz und eine schnelle Umsetzung in 

die Praxis erfahren,

 muss relativ schnell große Mengen an zertifizierter Biomasse der 

Wirtschaft zur Verfügung stellen

 ist kompatibel mit anderen behördlich genehmigten Systemen

 will Synergieeffekte nutzbar machen

 arbeitet nach dem Kostendeckungsprinzip

Das System …
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Aufbau des Systems

Aufbau des Systems 
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Wieviel Zeit bleibt für die 

Umsetzung?

01.07.2010 01.01.2011

01.10.2010 Kundenforderung: 100% nachhaltige BM

Theoretisch verfügbarer „Spielraum“ für die Zertifizierung

Erfassung „nachhaltiger Biomasse“ möglich

Voraussetzung: Selbsterklärung des Erzeugers liegt vor

Vermarktung „nachhaltiger Biomamasse bereits möglich

Nachweis der Zertifizierung muss bis spätestens 31.12.2010 nachgereicht werden



!

Die Verschiebung des Starttermins bei Biokraftstoffen wurde durch Kabinettsbeschluss bereits 

geregelt. Unter der Voraussetzung einer Änderung des EEG gelten auch bei der Stromerzeugung 

folgende Rahmenbedingungen:

„Selbsterklärung“

- Landwirtschaft

 amtlicher Vordruck regelt 

„Inhalte“, nicht die „Form

 Risikofaktor „Schutzgebiet“

 Auf Vollständigkeit der Erklärung 

achten (unvollständige E. führen 

zur Aberkennung des Status 

„nachhaltig“)

 Umgang mit nicht vorhandenen 

Standardwerten

 Landwirt muss Erklärung bei 

Änderungen im Betrieb 

aktualisieren

 Beschränkungen auf 

Teilmengen/Kulturarten möglich 

(aber nicht sinnvoll)


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Wichtige Hinweise

- Einbindung Landwirtschaft -

 Erzeugererklärungen müssen aktuell und vollständig sein

 3%ige Stichprobenkontrolle landwirtschaftlicher Betriebe nach 

Maßgabe einer Risikobewertung

Mögliche „Risikofaktoren“:

 Vorhandensein von Schutzgebieten im Betrieb

 Offenkundige Fehler bei Mengen und Erklärungsinhalten

 Folgende Aufzeichnungen / Nachweise müssen u.a. von den 

Betrieben bereit gehalten werden:

 Flächennachweise (z.B. Kataster, Polygonzug) 

 Aufzeichnungen über Art, Menge und Empfänger der 

gelieferten Biomasse

 Nachweis über Einhaltung von Produktionsauflagen in 

Schutzgebieten

Eckpunkte der Verordnung

- Erfassung -

 Definition „Erfassungsbetrieb“ als zertifizierungsbedürftige 

Schnittstelle

 Erfasser hat physische Verfügungsgewalt über die Biomasse

 Eindeutige Klassifizierung der vorhandenen Vielfalt an Betriebsformen 

und –teilen

 Identifizierbarkeit der Biomasse 

 Handhabung der Biomasse

 Mischung innerhalb eines Betriebes möglich (keine räumliche 

Trennung erforderlich), betriebsübergreifend jedoch nicht

 Aufgabe: Integration der Massebilanzierung in vorhandene 

Warenwirtschafts- und Buchungssysteme
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Landwirtschaftliche Erzeugung

Einzel-

unternehmen

A A B

Kunden in Prozesskette „Biomasse“

Zentraler Vertrieb

Zu zertifizierende Schnittstelle (100%)

Verantwortlich für das Massebilanzsystem

31 2

Stichprobenartig zu prüfender Erfassungsstandort (keine Schnittstelle, kein eigenes Zertifikat), 

(Stichprobenumfang z.B. 20-30%)



Unternehmen mit 

Erfassungsstandorten (ABC)

- Zentrale ist „Schnittstelle“ im 

Sinne der VO

- Standorte BC sind Betriebs-

stätten im Geltungsbereich der

Zertifizierung aber keine    

Schnittstelle

Unternehmen mit 

Erfassungsstandorten (AB)

- Standorte sind einzeln als 

Schnittstelle im Sinne der VO zu 

behandeln

Einzelunternehmen ohne 

Erfassungsstandorte

- Unternehmen ist Schnittstelle im 

Sinne der VO

1

2

3

- Definition „Schnittstelle“

- Zertifizierungsumfang

Jü / 06.05.2010

Biomasse

Selbsterklärungen

B C

Charakterisierung der Stufe „Erfassung“

im Rahmen der Nachhaltigkeits-Verordnungen

Zertifizierung des 

Handelsweges

Erzeuger

Ölmühle

Örtliche 

Genossenschaft

Verbundorganisation 

(RWZ, AGRAVIS …)

Raps

Öl

Annahmebeleg

Rechnung

Gutschrift

Gutschrift



Selbsterklärung



Selbsterklärung

Zertifizierter Betrieb

Entscheidende Frage:

Wer spezifiziert die Biomasse 

als „nachhaltig“ und stellt 

die geforderten eindeutigen 

Belege zur Verfügung?
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Wichtige Hinweise

- Massebilanzsystem -

 Für alle Stufen (außer Erzeugung) bis zur letzten Schnittstelle 

verpflichtend

 Biomasse muss „identifizierbar“ sein

 Zulässige feste Bilanzierungszeiträume

 Täglich

 Wöchentlich

 Monatlich (max. Zeitraum: 3 Monate)

 Abkürzung des gewählten Zeitraumes ist möglich,

 Maßgeblich für die Bilanzierung ist der „physische“ Warenfluss 

(Zu- und Abgang)

 Eignung vorhandener Warenwirtschafts- und Buchungssysteme 

prüfen, ggf. Sub-Systeme aufbauen

Erstellung der THG-Bilanz

 Jede Schnittstelle berechnet die bis zum eigenen Betrieb 

kummulierten THG-Emmissionen der Herstellung und Lieferung 

vor der Weitergabe an nachgelagerte Schnittstellen:

Gesamtemmission E = e

ec

+e

l

+e

p

+e

td

+e

u

-e

sca

-e

ccs

-e

ccr

-e

ee

 e

ec

= Anbau u. Ernte

 e

l

= Kohlenstoffemmission infolge

Landnutzungsänderung

 e

p

= Verarbeitung

 e

td

= Lieferung

 e

u

= Nutzung (Verbrauch der Biomasse)

 e

sca

= Einsparung durch bessere Anbaumethoden

 e

ccs

= Einsparung durch Abscheidung u. geologische

Speicherung von CO2

 e

ccr

= Einsparung durch Abscheidung u. Ersetzung 

von CO2

 e

ee

= Einsparung durch Überschuss KWK-Strom

Kein Problem, oder …???
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Verwendung von 

Standardwerten

 Nachhaltigkeits-Verordnungen sehen sog. „(Teil-) Standardwerte“

für bestimmte Biomasse/ Herstellungsverfahren vor.

 Standardwerte ersetzen – soweit nicht vorhanden – individuell 

ermittelte Werte

 Kombinationen von individuellen und Standard-Werten sind 

zulässig

 Für folgende Biomasse sind Standardwerte verfügbar:

 Raps

 Sonnenblumen

 Zuckerrüben

 Weizen

 …

 (weitere Standardwerte sollen im Sommer 2010 folgen)

REDcert - Systemgrundsätze

Alle Unterlagen können unter www.redcert.org

heruntergeladen werden.

www.redcert.org
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Ablauf Systembeitritt

 Online-Anmeldung des Betriebes (evtl. zunächst per Fax)

 Zusendung des Vertragswerkes

 Rücksendung Vertrag und rechtsverbindliche Erklärung der 

ausgewählten Zertifizierungsstelle

 Teilnahmebestätigung

 Erst-Kontrolle des Betriebes durch Zertifizierungsstelle

 Registrierung des Kontrollberichtes durch REDcert

 Freigabe des Betriebes (Zertifikat, Prüfbescheinigung)

 Folgekontrolle spätestens nach 6 Monaten

 Danach Folgekontrolle nach 12 Monate usw.

Ab diesem Zeitpunkt ist 

letzte Schnittstelle 

berechtigt 

Nachhaltigkeitsnachweise 

bzw. –teilnachweise 

auszustellen

Online-Registrierung
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Kosten im REDcert-System

 Teilnehmergebühren

 in Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens (Anzahl 

Betriebsstätten) und der Menge verkaufter Biomasse 

(bezogen auf flüssige Biomasse)

 Zertifizierungskosten

 Jährliches Zertifizierungsaudit (zusätzliches Audit max. 6 

Monate nach erster Zertifizierung)

 Übernahme der kosten der Kontrolle landw. Betriebe ?

 Kombination der Audits mit anderen Verfahren

 Interne Kosten

 Erweiterung / Umrüstung vorhandener WWS

 Schulung Mitarbeiter…?

 Information Landwirte…?



Berechnungsbeispiel

Geben Sie Ihre individuellen Daten ein:

Bespiele:

Grundgebühr 250,00 €     

Erfassung Standorte 3 Standorte 150,00 €     

Raps (to p.a.) 5.000 Tonnage Raps 87,50 €       

Getreide (to p.a.) 1.000 Tonnage Getr. 16,20 €       

Summe 503,70 € 

REDcert-Gebühren
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Folgende Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Peter Jürgens (Geschäftsführung)

Tel.: +49 (0)228 3506 101

peter.juergens@redcert.org

Hilke Kahn (Umsetzung des REDcert-Systems, Medien, Schulungen )

Tel.: +49 (0)228 3506 107 

hilke.kahn@redcert.org

Donka Dimitrova (Kontrollsystem und Zertifizierung)

Tel.: +49 (0)228 3506 113

donka.dimitrova@redcert.org

Kontakt

mailto:peter.juergens@redcert.org
mailto:hilke.kahn@redcert.org
mailto:donka.dimitrova@redcert.org



